
Aus der Gemeinderatssitzung vom 02. Februar 2021 

 

Öffentliche Sitzung 

 

In der ersten öffentlichen Gemeinderatssitzung des Jahres, am 02. Februar 2021, 

wurde die Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung einstimmig genehmigt.  

 

Zahlreichen Bauvorhaben wurden einstimmig zugestimmt: Neubau eines Einfamilien-

hauses mit Einliegerwohnung und Garage in Barbing, Neubau eines Einfamilienhau-

ses in Sarching, Nutzungsänderung einer EG-Wohnung in eine Büroräumlichkeit in 

Barbing, Neubau einer Lkw-Halle im Sarchinger Feld, Errichtung einer Lagerhalle mit 

Bürogebäude und Betriebsleiterwohnhaus im Sarchinger Feld, Errichtung eines Car-

ports mit Abstellraum in Friesheim. Ebenso wurde der Bauvoranfrage zur Errichtung 

eines MobilitätsParks für neue Energien im Gewerbegebiet Unterheising zugestimmt.  

Die Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die 

Sicherung der Gehbahnen im Winter ist zu erneuern. Der Entwurf der Verwaltung 

wurde vom Gemeinderat einstimmig zur Verordnung beschlossen. 

 

Beim Sitzungspunkt „Verschiedenes und Anfragen“ informierte Bürgermeister Thiel 

über die Bauleitpläne „Wiesent Nord III“ und „Kastanienallee, Neutraubling“. Herr 

Böhm informierte sich wegen der Baumfällarbeiten und Herr Baumer erkundigte sich 

nach den mobilen Impfzentren im Landkreis Regensburg.  

 

Nichtöffentliche Sitzung 

 

In der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung wurde die Niederschrift der letzten nicht-

öffentlichen Gemeinderatssitzung einstimmig genehmigt.  

 

Zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit Grünordnungsplan und Vorhaben- und 

Erschließungsplan für das Sondergebiet „Freiflächenphotovoltaikanlagen III“ ist ein 

Durchführungsvertrag abzuschließen. Der Gemeinderat bevollmächtigt einstimmig 

den Bürgermeister zum Abschluss des Durchführungsvertrages.  

 



Der Kaufvertrag zur Veräußerung von Gemeindegrundstücken in der Gemarkung Sar-

ching wurde mit 12 zu 6 Stimmen genehmigt.  

 

Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen bei einem unbebauten Grundstück in 

Barbing, im Falle des Verkaufs, vom Wiederkaufsrecht Gebrauch zu machen.  

 

Der Gemeinderat wurde über die Änderung der Bayerischen Bauordnung informiert.  

 

 


